
FV Förderantrag Einzelförderung 2017 

 
Gemäß §2 Satz 4 der Vereinssatzung kann der Förderverein Einzelunterstützung gewähren, sofern eine akute  
finanzielle Notlage der Familie vorliegt, welche bspw. die Teilnahme des betreffenden Schülers an einer Klassen-
fahrt gefährdet. Anträge auf Einzelförderung werden von uns mit besonderer Diskretion behandelt. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir nur Anträge berücksichtigen können, die uns rechtzeitig vor Projektbeginn vorliegen.  

Antrag auf Einzelförderung 

für 
Name/Vorname des/der Schüler/in Klasse 

Antragsteller (Erziehungsberechtigte(r)) 

Name/Vorname Erziehungsberechtigte(r) ggfs. Name/Vorname weitere(r) Erziehungsberechtigte(r) 

Straße PLZ/Ort 

Telefon E-Mail 

Projektbeschreibung und Begründung 
 

 

 

 

 

 

Gesamtkosten des Projekts/der Klassenfahrt: EUR  Wir bitten um einen Zuschuss in Höhe von EUR  
 

Bitte überweisen Sie den Zuschuss auf folgendes Projektkonto:  
Kontoinhaber  

Name und Ort der Bank  

Bankleitzahl Kontonummer 

 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

Wussten Sie schon? 

Das 2011 eingeführte Gesetz zur Förderung von Bildung und Teilhabe übernimmt für Empfänger von Arbeitslosengeld II/Sozialgeld,  
Sozialhilfe, Kinderzuschlag - oder Wohngeld die Kosten sowohl für eintägige als auch für mehrtägige Klassenfahrten (ohne Taschengeld) 
und noch vieles mehr. Auch Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können unter  bestimmten Voraussetzun-
gen Leistungen beanspruchen. Anträge werden entweder beim zuständigen Jobcenter oder beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 
Sozialhilfe und Versorgungsangelegenheiten,  gestellt (siehe auch: 

www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/kinder-jugendliche/leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe/). 

Bei Fragen können Sie sich auch an unsere Schulsozialarbeiterin Jennifer Hissler (Tel. 0173- 3475592, E-Mail: schulsozialarbeit-
hissler@vaihingen.de) wenden. 

Es kann vorkommen, dass die Bearbeitung von Anträgen auf Bildung und Teilhabe in Ausnahmefällen zu lange dauert.  
Bitte sprechen Sie uns an: In solchen Fällen kann der Förderverein bei nachgewiesener Berechtigung die Kosten auch vorfinanzieren. 

 
 
 

 
 

 

Zur Weiterleitung an den 
 
Förderverein des Stromberg Gymnasiums in Vaihingen an der Enz e.V. 
Nebenweg 1, 71665 Vaihingen/Enz,  E-Mail: fv@stromberg-gymnasium.de  


